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selbst und auf eigene Kosten bauliche Veränderungen an der 
Wohnung zur Erhöhung des Wohnkomforts vornehmen darf. Die 
Erteilung einer derartigen Erlaubnis steht vielmehr im Ermessen 
des Vermieters, dieses darf er jedoch nicht rechtsmissbräuch-
lich ausüben. Dies kann der Fall sein, wenn die vom Mieter 
beabsichtigten Maßnahmen lediglich mit einem minimalen 
Eingriff in die Bausubstanz verbunden wären. Dagegen muss es 
bei größeren baulichen Maßnahmen, zum Beispiel beim Einbau 
einer modernen Heizungsanlage, nach der Rechtsprechung des 
BGH dem Eigentümer vorbehalten bleiben, den Zeitpunkt einer 
Investition zu bestimmen.

Nimmt der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters bauliche 
Veränderungen vor, kann der Vermieter entweder sofort die 
Herstellung des ursprünglichen Zustands verlangen oder sich 
ausdrücklich vorbehalten, dies spätestens bei Beendigung des 
Mietverhältnisses zu fordern. Lässt der Vermieter über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren die vom Mieter vorgenomme-
nen Änderungen trotz Kenntnis unbeanstandet, kann er zwar 
trotzdem bei Beendigung des Mietverhältnisses den Rückbau 
verlangen, nicht aber, während das Mietverhältnis läuft.

Bei Beendigung des Mietverhältnisses muss der Mieter grund-
sätzlich sämtliche von ihm eingebrachten Einrichtungen und Ein-
bauten entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederher-
stellen. Dies gilt auch im Fall der Zustimmung des Vermieters, 
da diese grundsätzlich auf die Dauer der Mietzeit beschränkt ist. 
Eine Ablöse kann der Mieter (sowohl vom Vermieter als auch 
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vom Mietnachfolger) nur dann verlangen, wenn dies mit dem 
Vermieter ausdrücklich vereinbart war.

15. Muss der Vermieter dulden, dass der Mieter 
auf seinem Balkon eine Parabolantenne montiert?

Eine gesetzliche Verpflichtung des Vermieters, dem Mieter den 
Empfang einer bestimmten Anzahl von Fernseh- und Rundfunk-
programmen zu ermöglichen, besteht nicht. Ist allerdings bei 
Abschluss des Mietvertrags bereits eine Antenne vorhanden, 
so hat der Vermieter diese Antennenanlage auf seine Kosten in 
vertragsgemäßem Zustand zu erhalten.

Das Anbringen einer Parabolantenne durch den Mieter gehört 
nicht zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache. Der Mie-
ter benötigt daher grundsätzlich die Zustimmung des Vermie-
ters. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn die Antenne auf 
einem Ständer steht und nicht am Mauerwerk oder am Balkon-
geländer befestigt ist und auch keine optische Beeinträchtigung 
des Anwesens eintritt, etwa weil die Antenne hinter der Bal-
konbrüstung kaum zu erkennen ist. Ferner hat der Mieter einen 
Anspruch auf Zustimmung zur Montage einer Parabolantenne, 
wenn das Haus weder eine Gemeinschaftsparabolantenne noch 
einen Kabelanschluss hat, der Mieter den Vermieter von allen 
im Zusammenhang mit der Installation entstehenden Kosten 
und Gebühren freistellt und die Antenne von einem Fachmann 
unter Beachtung bestehender Vorschriften angebracht wird.
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Mieter mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben darüber 
hinaus einen Anspruch auf Zustimmung, wenn im Kabelpro-
gramm kein oder lediglich ein Heimatsender des Mieters emp-
fangen werden kann. Dies gilt allerdings nicht, wenn durch Kauf 
von Zusatzgeräten, zum Beispiel Digitaldecoder, oder über das 
Internet der Empfang zusätzlicher Heimatprogramme möglich 
ist. Die zusätzlichen Kosten sind nach der Rechtsprechung dem 
Mieter zuzumuten.

Bei Beendigung des Mietverhältnisses muss der Mieter die Pa-
rabolantenne entfernen und den ursprünglichen Zustand wie-
derherstellen.

Beendigung des Mietverhältnisses

16. Muss der Vermieter den Mieter vorzeitig aus 
einem langfristig abgeschlossenen Mietverhältnis 
entlassen, wenn ihm der Mieter drei Nachmieter 
stellt?

Die Behauptung, der Vermieter müsse den Mieter immer aus 
einem langfristigen Mietverhältnis entlassen, wenn dieser ihm 
drei Nachmieter stellt, beruht auf einem der meistverbreiteten 
Irrtümern im Mietrecht. Enthält der Mietvertrag keine entspre-
chende Regelung zugunsten des Mieters, besteht für den Ver-
mieter grundsätzlich keine Verpflichtung, den Mieter vorzeitig 
aus dem Mietverhältnis zu entlassen. Das Benennen zumutba-
rer Ersatzmieter durch den Mieter ändert daran nichts. Besteht 
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keine vertragliche Vereinbarung, in der sich der Vermieter be-
reiterklärt hat, einen vom Mieter vorgeschlagenen Nachmie-
ter zu akzeptieren, ist der Vermieter bei der Suche nach einem 
neuen Mieter völlig frei.

Bei Fehlen einer Nachmieterklausel ist der Vermieter nur aus-
nahmsweise verpflichtet, den Mieter, der ihm einen geeig-
neten Mieter stellt, vorzeitig aus dem auf bestimmte Zeit ab-
geschlossenen Mietvertrag zu entlassen, und zwar wenn das 
berechtigte Interesse des Mieters an der Aufhebung des Ver-
trags dasjenige des Vermieters am Bestand des Vertrags ganz 
erheblich übersteigt. Diese Voraussetzungen sind in der Regel 
nicht gegeben, wenn der Mieter aufgrund einer auf die Verän-
derung seiner Wohnsituation abzielenden freien Entscheidung 
das Interesse an der bisherigen Wohnung verloren hat, zum 
Beispiel weil er eine bessere, billigere oder verkehrsgünstiger 
gelegene Wohnung gefunden hat.

Dagegen können Gründe wie ein beruflich bedingter Ortswech-
sel, eine schwere Krankheit des Mieters, die Aufnahme in ein 
Altersheim, aber auch die wesentliche Vergrößerung oder Ver-
kleinerung der Familie ein berechtigtes Interesse des Mieters 
an der Aufhebung des Mietvertrags darstellen. In diesem Fall 
obliegt es allein dem Mieter, der während der Laufzeit des 
Mietvertrags das sogenannte Verwendungsrisiko trägt, einen 
geeigneten Nachmieter zu suchen, den Vermieter über dessen 
Person aufzuklären und ihm sämtliche Informationen zu geben, 
die dieser benötigt, um sich ein hinreichendes Bild über die 
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Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nach-
mieters machen zu können. Dies bedeutet, dass der Vermieter 
die Nachmietersuche lediglich nicht behindern darf, zu einer 
aktiven Mitwirkung aber nicht verpflichtet ist. Dies gilt auch für 
die Vereinbarung von Besichtigungsterminen mit Mietinteres-
senten, die der Vermieter erst dann wahrnehmen muss, wenn 
ihm sämtliche angeforderten Informationen über die Mietinte-
ressenten vorliegen (BGH, Urteil vom 7.10.2015, VIII ZR 247/14).

17. Darf der Mieter bei seinem Auszug 
 Einrichtungen, mit denen er die Wohnung 
 ausgestattet hat, uneingeschränkt wegnehmen?

Der Mieter kann Einrichtungen, die er in die Wohnung einge-
bracht hat, zum Beispiel Teppich-/Laminatboden, Sanitäraus-
stattungen, Einbauküche, Waschbecken und Wasserhähne, bei 
seinem Auszug mitnehmen. Dieses »Wegnahmerecht« besteht 
unabhängig davon, ob mit der Entfernung eine Beschädigung 
der Einrichtung und/oder der Mietsache zwangsläufig verbun-
den ist. Einen Schaden an der Mietsache muss der Mieter im 
Rahmen seiner Verpflichtung zur Herstellung des ursprüngli-
chen Zustands ersetzen.

Ausnahme: Grundstücksbezogene Anpflanzungen seitens des Mieters, 
zum Beispiel eine Sichtschutzhecke, werden mit ihrem Einbringen in 
den Grund und Boden wesentlicher Bestandteil des Grundstücks und 
gehen damit in das Eigentum des Grundstückseigentümers über. Glei-
ches gilt für ausgesäten Rasen und Bodendecker.


